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WRG 1959 §112 Abs2;

WRG 1959 §21a Abs2;

Rechtssatz

§ 21a Abs. 2 WRG enthält zwar - anders als § 112 Abs. 2 legcit - keine ausdrückliche Bestimmung des Inhalts, dass die

Frist nur dann verlängert werden kann, wenn vor ihrem Ablauf darum angesucht wurde. Dass aber für

Fristverlängerungen nach § 21a Abs. 2 WRG dasselbe gilt, ergibt sich daraus, dass die Bestimmung eine

Fristverlängerung nur dann vorsieht, wenn der Verp9ichtete nachweist, dass ihm die Einhaltung der Frist ohne sein

Verschulden unmöglich ist; hingegen ist nicht vorgesehen, dass die Frist zu verlängern ist, wenn der Verp9ichtete

nachweist, dass ihm die Einhaltung der Frist unmöglich war. Nach Ablauf der zu verlängernden Frist ist ein

Fristverlängerungsantrag nicht mehr zulässig.
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